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5. Die Mitgliedschaft endet durch Tod,lustritt, Ausschluss oder mit Vollendung des 30.
Lebensjahres.
Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären.
Gegen ein Mitglied, das gegen die Satarng oder die Grundsatze der Grünen Jugend l

deJKreises Heinsberg verstößt" kann jedes Mitglied Ausschluss beantragen. Über
diesen Antrag entscheidet die KMV mit einfacher Mehrheit.
Die Mitarbeit von Nichtmitgliedern ist ausdrticklich enninscht,

Gliedenrng und Aulbau

Der Kreisverband setzt sich aus den Mitgliedern zusammen"

Organe der Gr{inen Jugend des Kreises Heinsberg sind die KMV und der

Kreism itgl iederversam*ir rrg (k1!t V)

Die KMV ist das hÖchste beschlussfühige Gremium der Grünen Jugend des Kreises
Heinsberg. §ie setzt sich aus allen anwesenden Mitgliedern ansammen"
zu einer KMv wird schrifilich vom Vorstand eingeladen. unä'üüä mgic{\€ }-leolien (fqeb*i
Die KMV

a) bestimmt die Grundlagen liir die politische und organisatorische Arbeit der

t) GrtinenJugend des Kreises Heinsberg,r- b) nimmg b§richt entgegen,
c) beschlhft tiber eingebraehte Anträge,
d) resümiert über durchgefiihrte Veranstaltungen,
e) wählt und entlastet dex Vorstand,

0 beschließt über die Satzung und über Satzungsänderungen,

6.
VorstandsmitgIie@WenneinFrauenpIatznichtdurcheineFrau
beseta werden kann, ob der
Frauenplatz auch durch einen Mann besetä werden kann.
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4" Anträge müssen mindestens eine Woche vor der KMV schriftlich eingereicht werden. cjC\\te.f\
5. Beschlüsse der KMV sind schriftlich niederzulesen.
@ 6. 9 b Äb5 q solertrrs K#(s L.Jesei

§6 Vorstand

l. Der ehrenamtlich tetige Vorstand fiihrt die laufenden Geschäfte im Rahmen der
Satzung und der Beschlüsse der KMV. Er vertritt die Grüne Jugend des Kreises

. Heinsbirg nach außen und vor der ParteiBündnis 90lDie Grünen, 5/ +
2. Die Amtszeit seiner Mitglieder betragt ein Jahr. t t A
3. Der Vorstand setzt sich aus zrvei Sprecherlnnen, der/dem Schatzmeisterln und 
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d er/dem § chrift fiihrerln, * üä-m 
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4. Alte Voistandsmitglieder sind gleichberechtigt. 6e tii Täer ltlt\el :
5. Der Vorstand muss mindestens einmal jährlich einen Rechenschaftsbericht sowie

i i einen gesonderten Finanzbericht vorlegen. r:^, ,^i
iert zu besetzen, ä.h. *ind.rr"ry ai6il6.l
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